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Gesetz
zum Abkommen zur Änderung des Abkommens

über das Deutsche Institut für Bautechnik
(DIBt-Änderungsabkommen)

Vom 13. Mai 2006 
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
(1) Dem am 10. März 2005 vom Land Berlin unterzeichneten Ab-

kommen zur Änderung des Abkommens über das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt-Änderungsabkommen) wird zugestimmt.

(2) Das DIBt-Änderungsabkommen wird als Anlage zu diesem
Gesetz veröffentlicht.

§ 2
Das Gesetz über das Deutsche Institut für Bautechnik vom

22. April 1993 (GVBl. S. 195) wird wie folgt geändert:
1. In § 3 werden die Worte „Senatsverwaltung für Bau- und Woh-

nungswesen“ durch die Worte „für das Bauwesen zuständige
Senatsverwaltung“ und wird die Angabe „Artikel 2 Abs. 5“ durch
die Angabe „Artikel 2 Abs. 6“ ersetzt.

2. In § 5 werden die Worte „Senatsverwaltung für Bau- und Woh-
nungswesen“ durch die Worte „für das Bauwesen zuständige
Senatsverwaltung“ ersetzt.

§ 3
Die Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz

vom 14. April 1992 (GVBl. S. 119), das zuletzt durch Gesetz vom
19. April 2006 (GVBl. S. 345) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:
„(3) die Marktaufsicht gemäß § 13 des Bauprodukten-

gesetzes;“.
b) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die neuen Absätze 4

bis 7.
2. In Nummer 12 Abs. 8 und in Nummer 15 Abs. 6 wird die An-

gabe „(Nr. 1 Abs. 5 und 6)“ jeweils durch die Angabe „(Nr. 1
Abs. 6 und 7)“ ersetzt.

§ 4
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
(2) Der Tag, an dem das DIBt-Änderungsabkommen nach seiner

Regelung in Nummer 2 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin bekannt zu machen.

Berlin, den 13. Mai 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
A n l a g e

Abkommen
zur Änderung des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik

(DIBt-Änderungsabkommen)
Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen
vereinbaren, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgebenden
Körperschaften, soweit diese durch die Verfassung vorgeschrieben

ist, die nachstehenden Änderungen des Abkommens über das Deut-
sche Institut für Bautechnik:
1. Das Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik wird

wie folgt geändert:
a) Artikel 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Das Institut hat die Aufgabe, die für die Marktauf-

sicht im Sinne von § 13 Bauproduktengesetz zuständigen
Behörden fachlich zu beraten sowie die Marktaufsichts-
verfahren der Länder zu koordinieren. Das Institut kann
hierzu Gutachten und Prüfungen in Auftrag geben.“

bb) Die bisherigen Absätze 2, 3, 4 und 5 werden die Absät-
ze 3, 4, 5 und 6.

cc) Im neuen Absatz 4 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die
Angabe „Absatz 6“ ersetzt.

b) In Artikel 5 Abs. 2 wird die Angabe „Artikel 2 Abs. 1, 2,
4 und 5“ durch die Angabe „Artikel 2 Abs. 1, 2, 3, 5 und 6“
ersetzt.

c) Artikel 7 wird wie folgt geändert:
aa) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 wird die Angabe „Artikel 2

Abs. 4 Nr. 2“ durch die Angabe „Artikel 2 Abs. 5 Nr. 2“
ersetzt.
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bb) In Absatz 5 Satz 5 wird die Angabe „Artikel 2 Abs. 1
Nr. 1, Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 5 Nr. 1“ durch die Angabe
„Artikel 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 1“
ersetzt.

d) In Artikel 9 Abs. 2 wird die Angabe „Artikel 2 Abs. 2“ durch
die Angabe „Artikel 2 Abs. 3“ ersetzt.

e) In der Protokollnotiz zu Artikel 15 Abs. 1 wird die Angabe
„Artikel 2 Abs. 4 Nr. 2“ durch die Angabe „Artikel 2 Abs. 5
Nr. 2“ ersetzt.

2. Dieses Abkommen tritt am 1. des Monats in Kraft, der dem
Monat folgt, in dem die letzte der von den Beteiligten ausgefer-
tigten Vertragsurkunden der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung des Landes Berlin zugeht.

Für die Bundesrepublik Deutschland
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Lütke D a l d r u p
Berlin, den 14. Februar 2006

Für das Land Baden-Württemberg
Innenministerium Baden-Württemberg
Heribert R e c h
Innenminister
Stuttgart

Für den Freistaat Bayern
G. B e c k s t e i n
München, den 19. Januar 2005

Für das Land Berlin
Senatorin für Stadtentwicklung
Ingeborg J u n g e - R e y e r
Berlin, den 10. März 2005

Für das Land Brandenburg
Der Ministerpräsident
vertreten durch den Minister
für Infrastruktur und Raumordnung
Frank S z y m a n s k i
Potsdam, den 21. Juni 2005

Für die Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr
Jens E c k h o f f
1. Februar 2006

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
F r e y t a g
– Senator –
Hamburg, den 17. März 2006

Für das Land Hessen
In Vertretung des Ministerpräsidenten
Der Hessische Minister
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
A. R h i e l
Wiesbaden, den 10. November 2004

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Der Minister für Arbeit,
Bau und Landesentwicklung
Helmut H o l t e r
Schwerin, den 24. Januar 2005 

Für das Land Niedersachsen
Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
Ursula v .  d e r  L e y e n
Hannover, den 9. März 2005

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Namens des Ministerpräsidenten
Der Minister für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport

Michael Ve s p e r
Düsseldorf, den 7. Juli 2004 

Für das Land Rheinland-Pfalz
In Vertretung des Ministerpräsidenten
Der Minister der Finanzen
Gernot M i t t l e r
Mainz, den 24. September 2004 

Für das Saarland
Ministerium für Umwelt
Stefan M ö r s d o r f
Saarbrücken, den 10. Januar 2005 

Für den Freistaat Sachsen
Horst R a s c h
Dresden, den 23. Juli 2004

Für das Land Sachsen-Anhalt
Für den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt
Der Minister für Bau und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt
D a e h r e
Magdeburg, den 14. Oktober 2004

Für das Land Schleswig-Holstein
Für die Ministerpräsidentin
Klaus B u ß
Innenminister
Kiel, den 26. Oktober 2004

Für den Freistaat Thüringen
T r a u t v e t t e r
Erfurt, den 21. September 2005
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-206

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Vom 2. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der
Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verord-
net:

§ 1

Der Bebauungsplan I-206 vom 1. Februar 1996, mit Deckblättern
vom 5. Juli 1996 und 15. Juni 1998, für das Gelände zwischen Wil-
helmstraße, Spree, Bunsenstraße und Dorotheenstraße im Bezirk
Mitte, Ortsteil Mitte, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung,
Wertermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwick-
lung, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bau- und Woh-
nungsaufsicht, während der Dienststunden kostenfrei eingesehen
werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-
natsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 2. Mai 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-210

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Vom 2. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan I-210 vom 15. Juli 1996 mit Deckblättern

vom 10. September 1996 und 22. Januar 1998 für eine nördliche

Teilfläche des Geländes zwischen der Unterbaumbrücke, der Stadt-
bahn, der Luisenstraße und der Spree im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung, Wert-
ermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können
beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung,
kostenfrei eingesehen werden.
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§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-
natsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 2. Mai 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 1-11B

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte

Vom 2. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplanentwurf 1-11B vom 7. Juli 2005 für das
Gelände zwischen Jägerstraße, Glinkastraße, Taubenstraße und
Mauerstraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 2. Mai 2006

Bezirksamt Mitte von Berlin

Z e l l e r D u b r a u

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans V-17-1

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain

Vom 2. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan V-17-1 vom 9. August 2005 für Teilflächen
der Grundstücke Alt-Stralau 20 und 21 im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain, wird festgesetzt. Er ändert teil-
weise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
plans V-17 im Bezirk Friedrichshain vom 5. Dezember 2000 (GVBl.
S. 524) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung
und Bauen, Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauaufsicht,
Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebau-
ungsplans können beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung und Bauen, Amt für Stadt-
planung, Vermessung und Bauaufsicht, Fachbereich Stadtplanung
und Fachbereich Bauaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215
Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 2. Mai 2006

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

R e i n a u e r S c h u l z

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen
Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXI-12
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn

Vom 3. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXI-12 vom 22. Mai 1998 mit Deckblättern

Nr. 1 vom 10. Juni 1999 und Nr. 2 vom 22. September 2005 für eine
Teilfläche des Geländes südlich der Bitterfelder Straße, dem
Marzahn-Hohenschönhauser Grenzgraben, der Fernwärmesockel-

leitung und dem Graben 14 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil
Marzahn, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung, und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.
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§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXI-13
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn

Vom 3. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXI-13 vom 22. Mai 1998 mit Deckblättern

Nr. 1 vom 10. Juni1999 und Nr. 2 vom 24. Januar 2006 für eine Teil-
fläche des Geländes südlich der Bitterfelder Straße zwischen dem
Marzahn-Hohenschönhauser Grenzgraben, der Boxberger Straße,
der geradlinigen Verlängerung des Wiesenburger Weges (südliche
Grenze der Flurstücke Nr. 55, 105, 104 und 133) und dem Marzahn-
Hohenschönhauser Grenzgraben im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,
Ortsteil Marzahn, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-

zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung, und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXI-22
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn

Vom 3. Mai 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXI-22 vom 12. Januar 2005 mit Deckblatt
vom 2. Februar 2006 für das Gelände südlich des Wiesenburger
Weges und dessen westlicher Verlängerung, westlich der S-Bahn,
nördlich der Landsberger Allee, östlich des Reichsbahn-Außenrings
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung, und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. Mai 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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